
Satzung
über die Aufhebung der Satzung über die förmliche Festlegung des 

Sanierungsgebietes „Stadterneuerung Ortskern Huckarde“
vom________________   

Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs.1 Satz 2 Buchstaben f der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666/SGV NRW 2023) und des § 162 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 1 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, 
S. 3634/FNA 213-1) hat der Rat der Stadt Dortmund in seiner Sitzung am                     
folgende Satzung über die Aufhebung der Satzung über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes „Stadterneuerung Ortskern Huckarde“ beschlossen:

§ 1

Aufhebung der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes

Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Stadterneuerung Ortskern 
Huckarde“ vom 09.09.1992, veröffentlicht in den „Dortmunder Bekanntmachungen, 
Amtsblatt der Stadt Dortmund“ am 25.09.1992, wird hiermit gemäß § 162 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
BauGB aufgehoben.
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§ 2

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt gemäß § 162 Abs. 2 Satz 4 BauGB mit ihrer Bekanntmachung in den 
„Dortmunder Bekanntmachungen, Amtsblatt der Stadt Dortmund“ in Kraft.
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